
Richtlinie zur Veräußerung von Wohnbaugrundstücken im Ortsteil Birkland
(Vergaberichtlinie „Birkland")

Vom 09.06.2021

Präambel

Der Markt Peiting (folgend „Markt" genannt), gibt sich foigende Vergaberichtlinien, um die
künftige Veräußerung von gemeindiichen Baugrundstücken im Ortsteii Birkland zu regeln.
Ziele der Richtlinien seilen sein, dass

a) „bedürftige" Einheimische Bauland zu einem vergünstigten Preis en/verben können, um ihre
Bindung an den Peitinger Ortsteil „Birkland" zu erhalten,
b) jedoch auch nicht „bedürftige" Einheimische sowie „auswärtige" Interessenten die
Möglichkeit haben, gemeindiiche Baugrundstücke im Ortsteil Birkland zu erwerben,
um eine möglichst ausgewogene Bevöikerungsstruktur zu erreichen.

Diese Richtiinie dient dazu, dauerhafte, iangfristige und nachhaitige Sesshaftigkeit im Ortsteii
Birkiand, der durch die Gemarkungsgrenze „Birkiand" definiert und abgegrenzt wird, zu
ermögiichen, weii diese die soziaie integration und den Zusammenhalt in der örtiichen
Gemeinschaft maßgebiich stärkt. Gerade junge Famiiien mit mehrjähriger Bindung zur
örtlichen Gemeinschaft sind auf dieses Vergabemodeii angewiesen, um im Ortsteil Birkland
auch in Zukunft bieiben zu können und nicht zum Wegzug gezwungen zu sein. Eine
umfängiiche, weitere Ausweisung von gemeindlichen Baugrundstücken ist aufgrund der
gewachsenen Struktur des Ortsteiles Birkland, das erst im Rahmen der
Gemeindegebietsreform im Jahre 1976 als ehemals selbstständige Gemeinde der
Marktgemeinde Peiting zugeordnet wurde, nicht mehr möglich.

Aufgrund der sehr starken Nachfrage nach gemeindiichen Baugrundstücken und aufgrund des
jedoch stark begrenzten Angebotes im Ortsteii Birkland ist es unerlässiich, für die
Vergabeentscheidung transparente, diskriminierungsfreie und im Voraus bekannte Kriterien
zugrunde zu iegen.

Im Rahmen des erforderlichen Auswahlverfahrens für die vergünstigte Überlassung von
Baugrundstücken soll dabei, unter Beachtung der zwischen der EU-Kommission, der
Bundesregierung und der Bayerischen Staatsregierung abgestimmten Leitiinien für die
vergünstigte Überiassung von Baugrundstücken im Rahmen des so genannten
Einheimischenmodeiis vom 22.02.2017, ausgewogen nach soziaien Gesichtspunkten und
Ortsbezugskriterien entschieden werden.

Auch für die Überlassung von Baugrundstücken zum regulären Verkaufspreis sollen die
Grundzüge der vorgenannten Leitlinie Anwendung finden, aiierdings in ieicht modifizierter
Form.

Der Markt Peiting verfoigt darüber hinaus ebenso das Ziel, Grundstücksspekulationen mit den
vom Markt Peiting veräußerten Grundstücken zu verhindern. Dies soil insbesondere dazu
dienen, der Überhitzung der Preisentwicklung auf dem Grundstücks- und Immobilienmarkt
entgegenzuwirken und die Umsetzung der vorgenannten, übergeordneten Zieie des Marktes
zu unterstützen.

Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird davon abgesehen, bei Fehien einer
geschiechtsneutraien Formulierung sowohi die männiiche ais auch weitere Formen
anzuführen. Die nachstehend gewähiten männlichen Formulierungen gelten deshalb
uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter.

1
























